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Satzung „Parkour Movement" 
 

 § 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1)  Der am 17.09.2012 gegründete Verein führt den Namen "Parkour Movement" und hat 
 seinen Sitz in 50823 Köln, Rothehausstr. 40. Er wird in das Vereinsregister eingetragen 
 und erhält nach der Eintragung den Zusatz "e.V.". 

(2)  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Vereinszweck 

(1)  Zweck des Vereins ist die Förderung der Sportart, Parkour / Freerunning / Art du 
déplacement. Außerdem fördert der Verein alle Aktivitäten, die sich in künstlerischer, 
pädagogischer und theoretischer Hinsicht mit dem Sport und seiner 
verantwortungsvollen Verbreitung befassen. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht u.a. durch: 

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich des Sports 

Teilnahme an und Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Projekten und 
Publikationen, die dem Vereinszweck dienen, wie Workshops, Kursangebote, 
Fortbildungen, Teambuildingmaßnahmen, Fach-Tagungen, Symposien, Entwicklungs- 
bzw. Jugendförderprogrammen, Buchpublikationen, Gestaltung der Stadtlandschaft 
und Freiflächen durch Planung und Mitgestaltung von Trainings-, Spiel-, 
Gerätelandschaften, Seminaren und Veranstaltungskalendern. 

 Förderung und Organisation von Stipendien und Studienaufenthalten des 
Sports. 

(2 ) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar  gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§ 58 Nr. 1 AO), und 
zwar durch 

• die Erhebung von Beiträgen und Umlagen, 

• die Beschaffung von Mitteln und Spenden (bei Veranstaltungen, Messen und durch 
direkte Ansprache von Firmen und Personen), 

• die Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit und Werbung aller Art für den Verein 

• Und die Durchführung von Projekten, die dem Vereinszweck dienen 

Die Förderung des Parkour Movement e.V. kann durch die zweckgebundene Nutzung 
(gemäß §2), wie Projekte zur Verwirklichung des Vereinszwecks, aber auch dadurch 
erfolgen, dass der Verein unmittelbar selbst die Kosten für Sportausrüstung, 
Trainingslager sowie sonstige sportliche Aktivitäten übernimmt und trägt. 

(3)  Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
 Zwecke. 

(4)  Die Organe des Vereins (§ 6) üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

(5)  Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet 
 werden. 

(6)  Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 
 auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 
 durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch 
 unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(7)  Der Verein wahrt parteipolitische Neutralität. Er räumt den Angehörigen aller Völker 
 und Rassen gleiche Rechte ein und vertritt den Grundsatz religiöser und 
 weltanschaulicher Toleranz. 
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§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1)  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2)  Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Alle Mittel des Vereins dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwecken verwendet werden. 

(3)  Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral. 

(4)  Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Keine 
Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(5) Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung des 
Wertes eines Anteils am Vereinsvermögen. 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1)  Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person, Personenvereinigung werden, 
 die bereit ist, Ziele und Satzungszwecke des Vereins nachhaltig zu fördern. Innerhalb 
 der Mitgliedschaft können sich Mitglieder den im Verein direkt mitarbeitenden 
 Mitgliedern anschließen. 

(2) Fördermitglieder sind Mitglieder, die sich zwar nicht aktiv innerhalb des Vereins 
 betätigen, jedoch die Ziele und auch den Zweck des Vereins in geeigneter Weise 
 fördern und unterstützen. 

(3) Zum Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, die sich in besonderer Weise um den 
 Verein verdient gemacht haben. Hierfür ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung 
 erforderlich. 

(4) Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit, sie haben jedoch die gleichen 
 Rechte und Pflichten wie ordentliche Mitglieder und können insbesondere an 
 sämtlichen Versammlungen und Sitzungen teilnehmen. 

(5) Der Aufnahmeantrag eines beschränkt Geschäftsfähigen oder Geschäftsunfähigen ist 

 von dem/den gesetzlichen Vertreter(n) zu stellen. Die gesetzlichen Vertreter der 

 minderjährigen Vereinsmitglieder verpflichten sich  mit dem Aufnahmegesuch für die 

 Beitragsschulden ihrer Kinder aufzukommen 

 

§ 5 Beginn der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich beantragt werden. Über 
 den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher 
 Stimmenmehrheit abschließend. Der Vorstand ist nicht verpflichtet Ablehnungsgründe 
 dem/der Antragsteller/in mitzuteilen, ein Aufnahmeanspruch ist ausgeschlossen  

 

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder sind berechtigt an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereins 
 teilzunehmen. Sie haben darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der 
 Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. In der Mitgliederversammlung kann das 
 Stimmrecht nur persönlich ausgeübt werden. 

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet den Verein und den Vereinszweck - auch in der 
 Öffentlichkeit - in ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen. 
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§ 7 Ende der Mitgliedschaft 

(1)  Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss, Tod des Mitglieds, 
 Auflösung des Vereins oder Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen. 

(2)  Die freiwillige Beendigung der Mitgliedschaft muss durch schriftliche Kündigung 
 zum Ende des Quartals unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist gegenüber dem 
 Vorstand erklärt werden. 

(3)  Der Ausschluss eines Mitglieds kann mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem 
 Grund  dann ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in grober Weise gegen die 
 Satzung, Ordnungen, den Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstößt. Über 
 den  Ausschluss eines Mitglieds entscheidet der Vorstand mit 2/3 Stimmen-
 mehrheit. Dem Mitglied ist unter Fristsetzung von zwei Wochen Gelegenheit zu geben, 
sich vor dem Vereinsausschuss zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. Der 
 Beschluss des  Ausschlusses ist dem Betroffenen durch den Vorstand bekannt zu geben. 

(4)  Eine Streichung der Mitgliedschaft ist zulässig, wenn das Mitglied trotz zweimaliger 
 schriftlicher Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung der Beiträge im Rückstand 
 ist. Die Streichung kann durch den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit 
 Absendung des zweiten Mahnschreibens, das den Hinweis auf die Streichung zu 
 enthalten hat, drei Monate vergangen sind. 

 

§ 8 Beiträge 

(1)  Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Es können abteilungsspezifische Beiträge, 
Umlagen und Gebühren für besondere Leistungen des Vereins erhoben werden. 

(2) Die Höhe der Mitgliedsbeiträge und der Gebühren für besondere Leistungen des 
Vereins, sowie die Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge bestimmt die 
Mitgliederversammlung durch Beschluss. Über die Erhebung und Höhe von 
abteilungsspezifischen Beiträgen und Umlagen entscheidet ebenfalls die 
Mitgliederversammlung durch Beschluss. Die monatlichen Zahlungen an Umlagen 
dürfen einen Betrag von zehn Euro nicht überschreiten. Insgesamt darf die 
Jahressumme an Umlagen nicht mehr als 100,00 Euro betragen. Beschlüsse über 
Zahlungen sind den Mitgliedern schriftlich / elektronisch bekannt zu geben. 

(3) Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung und der 
 Anschrift mitzuteilen. 

(4) Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, tragen den erhöhten 
 Verwaltungsaufwand des Vereins durch eine Bearbeitungsgebühr, die der Vorstand 
 durch Beschluss festsetzt. 

(5)  Von Mitgliedern, die dem Verein eine Einzugsermächtigung erteilt haben, wird der  
 Beitrag zum Fälligkeitstermin eingezogen. 

(6)  Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, 
 sind dadurch entstehende Bankgebühren durch das Mitglied zu tragen. 

(7)  Wenn der Beitrag im Zeitpunkt der Fälligkeit nicht beim Verein eingegangen ist,  
 befindet sich das Mitglied ohne weitere Mahnung in Zahlungsverzug. Der ausstehende 
 Beitrag kann dann bis zu seinem Eingang gemäß § 288 Absatz 1 BGB mit 5 
 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen. 
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(8)  Fällige Beitragsforderungen werden vom Verein außergerichtlich und gerichtlich 
 geltend gemacht. Die entstehenden Kosten hat das Mitglied zu tragen. 

(9)  Der Vorstand kann in begründeten Einzelfällen Beitragsleistungen oder –pflichten 
 ganz oder teilweise erlassen oder die Teilnahme am Lastschriftverfahren erlassen. 

(10)  Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende sind beitragsfrei. 

 

§ 9 Organe des Vereins 

(1)  Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 

§ 10 Vorstand 

(1) Der Vorstand (Gesamtvorstand) setzt sich aus dem geschäftsführenden und dem 
erweiterten Vorstand zusammen. Er besteht aus mindestens 5 und höchsten 15 
Mitgliedern. 

(2) Der geschäftsführende Vorstand (i. S. des § 26 BGB) besteht aus höchstens 4 Personen, 
nämlich dem ersten Vorsitzenden, dem zweiten Vorsitzenden, dem Schriftführer und 
dem Kassenwart.  
Der geschäftsführende Vorstand muss mindestens aus 3 Personen bestehen, nämlich 
aus dem ersten Vorsitzenden, dem zweiten Vorsitzenden und dem Kassenwart 

(3) Dem erweiterten Vorstand gehören bis zu 11 Beisitzer an. Ihre Aufgaben werden durch 
den Vorstand festgelegt und im Protokoll festgehalten.  

(4) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 
Jahren gewählt. Die unbegrenzte Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist zulässig. 
Nach Fristablauf bleiben die Vorstandsmitglieder bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger 
im Amt. Wählbar sind nur Mitglieder des Vereins, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben.  

(5) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat 
insbesondere folgende Aufgaben: 

 • Die Aufstellung des Haushaltsentwurfs und eventueller Nachträge. 

 • Die Vorlage von Jahresberichten für die Mitgliederversammlung. 

 Er kann sich eine Geschäftsordnung geben und kann besondere Aufgaben unter 
 seinen Mitgliedern verteilen oder Ausschüsse für deren Bearbeitung einsetzen. 

(6) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je zwei Vorstandsmitglieder 
vertreten. 

(7) Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens zweimal statt. Die Einladung zu 
Vorstandssitzungen erfolgt durch eine/n Vorstandsvorsitzende/n schriftlich / 
elektronisch (email) unter Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens 14 Tagen. 

(8) Die Vorstandschaft beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Gesamtvorstandsmitglieder anwesend 
ist oder einer Beschlussfassung im schriftlichen /elektronischen Umlaufverfahren 
zustimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

(9) Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt und von 
mindestens zwei vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern unterzeichnet. 

(10) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich /elektronisch 
oder fernmündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu 
diesem Verfahren schriftlich oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder 
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fernmündlich  gefasste Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und zu 
unterzeichnen. 

(11) Der Vorstand kann unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Haushaltslage beschließen, dass Vereins- und Organämter entgeltlich auf der 
Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer pauschalierten 
Aufwandsentschädigung ausgeübt werden. Für die Entscheidungen über 
Vertagsbeginn, Vertragsinhalte und Vertragsende ist der geschäftsführende Vorstand 
zuständig. 

(12) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungs-
ersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die 
Tätigkeit in dem Verein entstanden sind. Die Mitglieder und Mitarbeiter haben das 
Gebot der Sparsamkeit zu beachten. Der Gesamtvorstand kann durch Beschluss im 
Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten Aufwandspauschalen festsetzen. 

(13) Der Anspruch einer Aufwandsentschädigung kann nur bis zu 6 Monaten nach seiner 
Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die 
Aufwendung mit prüffähigen Belegen und Aufstellungen nachgewiesen werden. 

(14) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt, soweit 
diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt. Der Vorstand kann für die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung einen  Geschäftsführer bestellen. Dieser ist berechtigt, an den 
Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme teilzunehmen. 

(15) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner/ihrer Wahlzeit aus, ist der Vorstand 
berechtigt ein kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf diese Weise 
bestimmte Vorstandsmitglieder bleiben bis zur nächsten Mitgliederversammlung im 
Amt. 

(16) Dem Vorstand obliegt neben der Vertretung des Vereins die Wahrnehmung der 
Vereinsgemeinschaft nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung. 

 

 

§ 11 Mitgliederversammlung 

(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung, sie hat insbesondere 
 folgende Aufgaben: 

  • Die Jahresberichte entgegenzunehmen und zu beraten, 

  • Entgegennahme der Kassenprüfberichte. 

• Beschlussfassung über Beschwerden bei Vereinsausschlüssen oder 
Vereinsstrafen, 

• Beschlussfassung über eingereichte Anträge, 

  • Entlastung des Vorstands, 

  • (im Wahljahr) den Vorstand zu wählen, 

  • über die Satzung, Änderungen der Satzung sowie die Auflösung des Vereins 
  zu bestimmen, 

  • die Kassenprüfer zu wählen, die weder dem Vorstand noch einem vom  
  Vorstand berufenen Gremium angehören und nicht Angestellte des Vereins 
  sein dürfen, 

• Entgegennahme der Kassenprüfberichte. 

(2) Die Mitgliederversammlung findet jährlich und nach Möglichkeit im ersten Halbjahr 
 des Geschäftsjahrs statt. Sie ist ferner einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse 
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 gebietet oder ein Fünftel der Vereinsmitglieder dies schriftlich / elektronisch (email) 
 und unter Angabe der Gründe und des Zwecks vom Vorstand verlangt. 

(3)  Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand mindestens zwei Wochen vor dem 
 Versammlungstermin schriftlich / elektronisch einzuberufen. Mit der Einberufung ist 
 gleichzeitig die Tagesordnung mitzuteilen. 

(4) Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spätesten eine Woche vor der 
 Mitgliederversammlung beim Vereinsvorstand schriftlich / elektronisch einzureichen. 
 Nachträglich eingereichte Tagesordnungspunkte müssen den Mitgliedern rechtzeitig 
 vor Beginn der Mitgliederversammlung mitgeteilt werden. 

 Spätere Anträge - auch während der Mitgliederversammlung gestellte Anträge -  
 müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitgliederversammlung 
 die Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder der Behandlung der 
 Anträge zustimmt (Dringlichkeitsanträge). 

(5)  Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede ordnungsgemäß einberufene 
 Mitgliederversammlung beschlussfähig. 

(6)  Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet, soweit die Satzung nichts anderes 
 vorschreibt, die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Zu einem 
 Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Viertel 
 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Die Änderung des Vereinszwecks 
 bedarf der Zustimmung von allen der stimmberechtigten Vereinsmitglieder. 

(7)  Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine 
 schriftliche Abstimmung hat jedoch zu erfolgen, wenn ein Drittel der erschienenen 
 Mitglieder dies beantragt. 

(8)  Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das 
 vom Versammlungsleiter und dem Vorsitzenden zu unterschreiben ist. 

§ 12 Stimmrecht/ Beschlussfähigkeit 

(1) Stimmberechtigt sind ordentliche Mitglieder (Fördermitglieder) und 
 Ehrenmitglieder. 

 Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 16. Lebensjahrs eine Stimme, die nur 
 persönlich ausgeübt werden darf. Eine Stimmrechtsübertragung ist ausgeschlossen. 

(2)  Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen 
 Mitglieder beschlussfähig. 

(3)  Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
 Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. Bei 
 Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag als abgelehnt. 

(4)  Abstimmungen in der Mitgliederversammlung sind nur dann schriftlich und geheim 
 durchzuführen, wenn dies auf Verlangen der Mehrheit der an der Beschlussfassung 
 teilnehmenden Mitglieder ausdrücklich verlangt wird. 

(5) Für Satzungsänderungen und Beschlüsse zur Auflösung des Vereins ist eine 

neun Zehntel -Mehrheit der erschienenen Stimmberechtigten erforderlich, bei Zweckänderung 
des Vereins ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich. Die Zustimmung nicht 
erschienener Mitglieder ist schriftlich / elektronisch einzuholen. 

(6) Satzungsänderungen werden allen Vereinsmitgliedern schriftlich / elektronisch 
 mitgeteilt. 

 

§ 13 Kassenprüfer 
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(1) Über die Jahresmitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer für die Dauer von 2 
 Jahren zu wählen. 

(2) Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren 
 ordnungsgemäße Verbuchung und die Mittelverwendung zu überprüfen sowie 
 mindestens einmal jährlich den Kassenbestand des abgelaufenen Kalenderjahrs 
 festzustellen. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom 
 Vorstand getätigten Ausgaben. Die Kassenprüfer haben die Mitgliederversammlung 
 über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten. 

§ 14 Auflösung des Vereins 

(1)  Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, 
 soweit diese Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist. 

(2) Zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen 
 gültigen Stimmen erforderlich. 

(3)  Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden 
 Vorstandsmitglieder. 

(4)  Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des steuerbegünstigten Zweckes gemäß § 2 
 dieser Satzung fällt das Vermögen des Vereins, soweit es bestehende 
 Verbindlichkeiten übersteigt, an einen gemeinnützigen Zweck zur Förderung des 
 Sports im Sinne dieser Satzung, der durch den Vorstand bestimmt wird. 

 

§ 15 Datenschutz im Verein 

(1) Zur Erfüllung der Zwecke des Vereins werden unter Beachtung der gesetzlichen 
 Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über 
 persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein gespeichert, 
 übermittelt und verändert. 

(2)  Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf:  

  • Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten; 

• Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie 
unrichtig sind; 

• Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei 
behaupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit 
feststellen lässt; 

• Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung 
unzulässig war. 

(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 
 untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen 
 Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 
 zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das 
 Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 
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§ 16 Inkrafttreten 

(1)  Die Satzung ist in der vorliegenden Form am 19.03.2013  von der 
Mitgliederversammlung des Vereins 'Parkour Movement' beschlossen worden und 
tritt nach Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
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